
	
Insolvenzverfahren	meventi	deutschland	GmbH	

AG	München,	1503	IN	1434/17	
Hinweise	zur	ersten	Gläubigerversammlung	am	23.11.2017	

	

Im	Eröffnungsbeschluss	des	Amtsgerichts	München	vom	01.09.2017	(ebenfalls	auf	dieser	me-
ventiHomepage	 abrufbar)	 wird	 die	 erste	 Gläubigerversammlung	 auch	 als	 Termin	 zur	 Be-
schlussfassung	der	Gläubigerversammlung	bezeichnet.	

An	den	Termin	können	nur	die	Verfahrensbeteiligten	(Ausweiskontrolle!),	oder	deren	bevoll-
mächtigten	Vertreter	(Vollmachtsvorlage!)	teilnehmen.	Zu	den	Verfahrensbeteiligten	gehören	
die	Gläubiger,	die	bis	zu	diesem	Termin	eine	Forderungsanmeldung	zur	Insolvenztabelle	ab-
gegeben	haben.		

In	dem	Termin	berichtet	der	Insolvenzverwalter	unter	anderen	über	die	wirtschaftliche	Lage	
des	 Insolvenzschuldners,	 den	bisherigen	Verfahrensablauf	des	 vorläufigen	 Insolvenzverfah-
rens	und	des	Insolvenzverfahrens,	sowie	über	die	zukünftigen	geplanten	Maßnahmen	des	In-
solvenzverfahrens	und	gibt	eine	Schätzung	ab,	ob	und	in	welcher	Höhe	voraussichtlich	Zah-
lungen	(=	Quote)	auf	die	festgestellten	Forderungen	nach	§	38	InsO	geleistet	werden	können.	

Dieser	Bericht	wird	auch	in	schriftlicher	Form	ab	den	13.11.2017	auf	unserer	generellen	Home-
page	 www.gleichenstein-breitling.de	 unter	 dem	 Gläubigerinformationssystem	 (GIS)	 einge-
stellt	und	ist	für	die	Gläubiger	mit	ihrer	persönlicher	Pin-Nummer,	die	sie	mit	dem	Zustellungs-
schreiben	des	Eröffnungsbeschlusses	erhalten	haben,	beziehungsweise	bis	 zum	18.09.2017	
erhalten	werden,	 dann	 einsehbar.	 In	 der	 Folgezeit	werden	 dann	 halbjährlich	weitere	 Zwi-
schenberichte	auf	der	generellen	Homepage	eingestellt,	die	ebenfalls	für	die	Gläubiger	abruf-
bar	sind.		

Somit	haben	auch	die	Gläubiger,	die	nicht	persönlich	zum	Termin	erscheinen	wollen/können,	
die	Möglichkeit	sich	über	den	Verfahrensstand	per	12.11.2017	zu	informieren.		

Neben	der	allgemeinen	Information	erhalten	die	Gläubiger,	die	an	der	Gläubigerversammlung	
am	23.11.2017	teilnehmen,	die	Möglichkeit	bestimmte	Anträge	zu	stellen	und	Beschlüsse	zu	
fassen.	Diese	sind	im	Eröffnungsbeschluss	auf	Seite	2	unter	der	Ziffer	4	aufgeführt.	

Eine	Prüfung	der	Forderungsanmeldungen	findet	in	dem	Termin	am	23.11.2017	nicht	statt.	

Hierfür	hat	das	Amtsgericht	München,	Abteilung	für	Insolvenzsachen,	das	schriftliche	Verfah-
ren	angeordnet	(siehe	Eröffnungsbeschluss	Ziffer	5).		

	

Wichtig:		

Wenn	Sie	an	der	Gläubigerversammlung	teilnehmen	wollen,	senden	Sie	uns	Ihre	Teilnahmeankündi-
gung	bitte	unbedingt	bis	spätestens	zum	27.09.2017	per	E-Mail	ausschließlich	an	die	folgende	E-Mail-
Adresse:	

meventi@gleichenstein-breitling.de 

Betreff: Anmeldung zur Gläubigerversammlung 


